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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
55        Fachbereich Jugend und Soziales

Beteiligt:
30        Rechtsamt

Betreff:
1. Nachtragssatzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Beratungsfolge:
12.05.2016 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Hagen beschließt die 1. Nachtragssatzungen über die Erhebung
von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen für Kinder und für Kindertagespflege,
wie sie dieser Vorlage als Anlage 1 und 2 beigefügt sind.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Veröffentlichung der 1. Nachtragssatzungen mit
Wirkung ab dem Kindergartenjahr 2016/2017 vorzunehmen.
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Begründung

Der Rat der Stadt Hagen hat in seiner Sitzung am 17.03.2016 den 
Haushaltssanierungsplan für den Doppelhaushalt 2016/2017 beschlossen und die 
Verwaltung beauftragt, die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen umzusetzen. 
Teil des beschlossenen Haushaltssanierungsplanes sind die Maßnahmen 16_55.002 
und 16_55.003 (Änderung der Elternbeitragssatzungen für Tageseinrichtungen für 
Kinder, Kita und Tagespflege, 2% jährliche Anpassung). 
Zur Umsetzung des o.g. Ratsbeschlusses werden die Nachtragssatzungen über die 
Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen für Kinder und für 
Kindertagespflege, wie sie dieser Vorlage als Anlage 1 und 2 beigefügt sind, zur 
Beschlussfassung vorgelegt.

Die finanziellen Auswirkungen wurden bereits im Rahmen der Beratung zum 
Haushaltssanierungsplan des Doppelhaushaltes 2016/2017 dargestellt (Vorlage 
0246/2016).

Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

x Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez. gez.
Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

Margarita Kaufmann
Beigeordnete
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:
55
30

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:



 

Anlage 1 
 
 
1. Nachtragssatzung vom ________ zur Änderung der S atzung der Stadt Hagen über die 

Erhebung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen für Kinder vom 23. Juni 2015. 
 

 
Auf Grund der §§ 7 und 41 Abs. 1, Satz 2 Buchstabe f) der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV 
NRW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV 
NRW S. 496), der §§ 1, 2, 4, 6 und 20 des Kommunalabgabengesetzes vom 21. 
Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV, NRW 610) zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. 
September 2015 (GV NRW S. 666), der §§ 24 und 90 des 8. Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.12.2006 (BGBl. I. S. 3134), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Oktober 2015 
(BGBI I S. 1802), und des § 23 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von 
Kindern – Kinderbildungsgesetz (KiBiz) - vom 30. Oktober 2007 (GV NRW S. 462), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17.06.2014 (GV. NRW. S. 336) hat 
der Rat der Stadt Hagen in seiner Sitzung am ________ folgende Satzung  
beschlossen: 
 
 
Artikel I 
 
§ 4 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 
Die Beitragspflichtigen haben entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
monatlich öffentlich-rechtliche Beiträge zu den Jahresbetriebskosten der Einrichtung zu 
entrichten. Die Höhe des zu entrichtenden Elternbeitrages ergibt sich aus der Anlage zu 
dieser Satzung. Die Beiträge erhöhen sich ab dem Kindergartenjahr 2016/2017 
kontinuierlich jährlich um 2 % und werden auf volle Euro-Beträge aufgerundet. Die 
entsprechende neue Beitragstabelle wird immer zum 01.08. des jeweiligen 
Kindergartenjahres bekannt gegeben. 
 
 
 
Artikel II 
 
Die Nachtragssatzung tritt zum 01.08.2016 in Kraft. 
 
 
 



 

Anlage 2  
 
 
1. Nachtragssatzung vom ________ zur Änderung der S atzung der Stadt Hagen über die 

Erhebung von Elternbeiträgen für Kindertagespflege vom 23. Juni 2015. 
 

 
Auf Grund der §§ 7 und 41 Abs. 1, Satz 2 Buchstabe f) der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV 
NRW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV 
NRW S. 496), der §§ 1, 2, 4, 6 und 20 des Kommunalabgabengesetzes vom 21. 
Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV, NRW 610) zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. 
September 2015 (GV NRW S. 666), der §§ 24 und 90 des 8. Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.12.2006 (BGBl. I. S. 3134), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Oktober 2015 
(BGBI I S. 1802), und des § 23 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von 
Kindern – Kinderbildungsgesetz (KiBiz) - vom 30. Oktober 2007 (GV NRW S. 462), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17.06.2014 (GV. NRW. S. 336) hat 
der Rat der Stadt Hagen in seiner Sitzung am ________ folgende Satzung  
beschlossen: 
 
 
Artikel I 
 
§ 4 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 
Die Eltern von Kindern, die Kindertagespflege als Leistung der Jugendhilfe in Anspruch 
nehmen, haben entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit monatlich 
öffentlich-rechtliche Beiträge zu den Kosten der Leistungen zur Förderung von Kindern 
in Tagespflege (§§ 22 bis 24 SGB VIII) zu entrichten. Der Elternbeitrag enthält keine 
Verpflegungskosten. Die Höhe des zu entrichtenden Elternbeitrages ergibt sich aus der 
Anlage zu dieser Satzung. Die Beiträge erhöhen sich ab dem Kindergartenjahr 
2016/2017 kontinuierlich jährlich um 2 % und werden auf volle Euro-Beträge 
aufgerundet. Die entsprechende neue Beitragstabelle wird immer zum 01.08. des 
jeweiligen Kindergartenjahres bekannt gegeben. 
 
 
Artikel II 
 
Die Nachtragssatzung tritt zum 01.08.2016 in Kraft. 
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